














dern und so zur Konfliktverhütung beitragen.15 Diese Instrumente haben
die Funktion,

die Menschenrechtslage in den Teilnehmerstaaten überprüfen,
die politischen Transformationsprozesse hin zu Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit unterstützen,
im Fall von Verstößen gegen die OSZE-Verpflichtungen frühzeitig mit
dem inkriminierten Staat in Verbindung treten,
im Streitfall Vermittlung anbieten.

Folgende Instrumente und Institutionen bilden das Gerüst der Menschli­
chen Dimension:

Mechanismus

Wiener Mechanismus

(Konsultations­

mechanismus)

Moskauer Mechanismus

(Expertenmission)

Moskauer Mechanismus

(Beobachtermission)

Dringlichkeits­

mechanismus

Aktivierung

Informationsersuchen

-auf Einladung des

inkriminierten Staates

-auf Antrag eines Staates

nach Konsultationsver­

fahren und mit Zustim­

mung des inkriminierten

Staates

-nach dem ein­

stimmigen Beschluß

des Hohen Rates

-mit Unterstützung von

fünf weiteren Staaten

-nach Beschluß des

Hohen Rates

-auf Antrag eines

Staates und mit Unter­

stützung von neun

weiteren Staaten

Kompetenzen

-Anfrage, Beantwortung

-bilaterale Gespräche

-fact finding

-gute Dienste

-Mediation

-Empfehlungen

-Lösungsvorschläge

-Lösungsvorschläge

-politische Erklä-

rungen (Konsens-Minus-Eins)

15 Grundlegend zu den Instrumenten der KSZE vgl. Sabine Jaberg, KSZE 2001. Profil
einer europäischen Sicherheitsordnung. Bilanz und Perspektiven ihrer institutionel­
len Entwicklung. Hamburger Beiträge zur Friedensforschung und Sicherheitspolitik,
Heft 70, 1992, zur Menschlichen Dimension S. 22-30.
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Staaten fmdet.17 .Diese Verfahrensweise wurde bisher erst einmal ange­
wandt, als Großbritannien im Ju1i 1992 die Einsetzung einer Berichterstat­
termission in Bosnien und Kroatien beantragte. Acht Tage später hatten
neun weitere Staaten die Aktivierung des Mechanismus unterstützt. Groß­
britannien, Bosnien-Herzegovina und Kroatien konnten daraufhin die Be­
richterstatter ernennen. Das Mandat der Berichterstattermission gab vor,
"Greueltaten" gegen unbewaffnete Zivilisten zu untersuchen und Emp­
fehlungen abzugeben, wie die Beilegung solcher Handlungen durchgeführt
werden könne. Außerdem wurden die Berichterstatter dazu aufgefordert,
Regionen aufzusuchen, die von "ethnischen Säuberungen" betroffen seien,
und von denen behauptet wurde, daß dort Serben und Kroaten willkürli­
che Verhaftungen durchführten.18

Eine Berichterstattermission -kann schließlich auch durch Beschluß des
Hohen Rates (bis Dezember 1994 Ausschuß Hoher Beamter [AHB]) ak­
tiviert werden. Im Juni 1993 beschloß der AHB, eine Berichterstattermis­
sion nach Serbien-Montenegro zu entsenden. Die Berichterstatter konn­
ten ihre Reise jedoch -nicht antreten, da Serbien-Montenegro die erfor­
derlichen Visa verweigerte.19

Die Missionen setzen sich vornehmlich aus erfahrenen Juristen und -Di­
plomaten zusammenen.20 Während einer Expertenmission kontaktieren
diese die betroffenen Streitparteien sowie Vertreter einschlägiger gesell­
schaftlicher Einrichtungen: So traf die OSZE-Mission in Estland bei­
spielsweise Parlamentarier und Parteienvertreter, Wissenschaftler der Ju­
ristischen Fakultät, Mitglieder des Jüdischen Klubs, Journalisten, ver­
schiedene Minister sowie Kirchenvertreter und Repräsentanten der estni­
schen Handelsunion.21 Gegenstand der Mission nach Estland war das est­
nische Ausländergesetz, das die russische Minderheit als diskriminierend
empfand. Die Experten können Vorschläge zur Beilegung eines Konflikts
hinsichtlich Fragen der Menschlichen Dimension machen. Sie schlugen
dem estnischen Parlament mögliche Gesetzesänderungen vor, die schließ­
lich vom Parlament übernommen .wurden.22 OffIZiell endet eine Exper­
tenmissionen mit _einem Bericht, zu dem der angeklagte Staat innerhalb
von drei Wochen Stellung nehmen muß. Bleibt nachzutragen, daß in den

17 Vgl. Moskauer Dokument, a.a.O. (Anm. 14), S. 911.
18 Vgl. ODIHR Support Document, CSCE-Missions under The Moscow Mechanism, S.

5.
19 Vgl. ebenda, S. 11.
20 Wie bei den meisten OSZE-Mechanismen existieren auch für diese Missionen Listen

mit von den Teilnehmerstaaten zu benennenden Experten und Berichterstattern, aus
denen für den konkreten Einzelfall Personen ausgewählt werden. Zum Verfahren vgi.
Moskauer Dokument, a.a.O. (Anm. 14), S. 910ff.

21 Vgl. Report of the CSCE ODIHR Mission on the Study of Estonian Legislation,
S.22f.

22 Vgl. Die Zeit vom 4. Dezember 1993, S. 10.
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daß fmanzielle, personelle und logistische Durchführung vorerst unzu­
reichend ist.25

Häufig wird überdies das Fehlen von Sanktionsmäglichkeiten kritisiert.
Einerseits ist es richtig, daß Kontrolle und Anklage von Menschenrechts­
verletzungen wenig nützen, wenn Durchsetzungsmäglichkeiten fehlen und
der inkriminierte Staat keine wirklich "schmerzlichen" Maßnahmen be­
fürchten muß. Andererseits steigt mit dem Fehlen von (potentiellen)
Zwangsmaßnahmen möglicherweise die Bereitschaft von Staaten, einen
Streitfall von der OSZE bearbeiten zu lassen. 26

Die Aktivitäten des Büros für demokratische Institutionen und Menschen­
rechte (BDIMR)

Das aus dem Büro für Freie Wahlen hervorgegangene BDIMR ist die
zentrale Institution der Menschlichen Dimension, Repräsentant nach au­
ßen und OSZE-interner Ansprechpartner.

Koordinationsstelle der Menschlichen Dimension

Das BDIMR koordiniert die verschiedenen Aufgaben der Menschlichen
Dimension, also die Missionen, Seminare, Wahlbeobachtungen und Im­
plementierungstreffen. Hier werden außerdem Informationen über die
Menschenrechtssituation in den Teilnehmerstaaten archiviert. Seit dem
Budapester Gipfel im Dezember 1994 fungiert das BDIMR auch als Ko­
ordinierungsstelle für den Informationsaustausch über Medienfragen in
der OSZE-Region. Die Einbindung der Menschlichen Dimension in die
übrigen Aktivitäten der OSZE wurde wiederholt als unzureichend kriti­
siert. In Budapest wurde daher beschlossen, daß die Direktorin des
BDIMR, derzeit Audrey F. Glover, regelmäßig beratend an den Sitzungen
des Hohen Rates und des Ständigen Rates teilnehmen und vor OSZE­
Missionen hinsichtlich des Mandats konsultiert werden soll.27

25 Die Finanzierung wird von dem Staat übernommen, der die Experten einlädt bzw. ih­
ren Einsatz beantragt. Insbesondere wirtschaftlich schwache Staaten sind hier im
Nachteil. Überlegungen, zu diesem Zweck einen OSZE-Fond zu einzurichten, sind
bisher nicht vetwirklicht worden. Quantitativ sind die Missionen mit zwei Exper­
ten/Berichterstattern unterbesetzt. Häufig haben die erfahrenen Wissenschaftler und
Diplomaten zudem keine Erfahrung mit Mediation. Die Vorbereitungszeit für die
Missionen ist extrem kurz. Außerdem sind die OSZE-Einsätze teilweise schlecht ko­
ordiniert. Der Expertenmission nach Estland beispielsweise folgte wenige Monate
später eine OSZE-Langzeitmission. Ein Koppelung der Einsätze würde weniger Res­
sourcen verbrauchen.

26 Vgl. Arie Bloed, The CSCE Conflict Prevention Mechanisms and Procedures, in:
ODIHR-Bulletin 3/1994, S. 30-33, S. 31.

27 Vgl. Budapester Dokument, a.a.O. (Anm. 3), S. 1109.
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jahrzehntelangen auf fehlende Kenntnisse der
Wahlprozeduren ~den.

Die Aktivitäten des BDIMR allerdings über die und
Veröffentlichung der des nicht hinaus. Auf
dem Budapester wurden erste Ansätze zu einer umfassenderen
Begleitung von Wahlen beispielsweise durch verstärkte Begut-
achtung der Rolle der Medien sowie die Erstellung eines Handbuchs für
freie Wahlen.3D

.

Unterstützung beim .-L.lLW'IVll.4~" demokratischer Institutionen

Ein weiterer Aufgabenbereich des BDIMR ist die Unterstützung der Re­
formstaate!1 bei der Transformation ihrer politischen Systeme. Dabei
nimmt es vor allem beratende Tätigkeiten wahr. haben
z.B. den georgischen und den tadschikischen Verfassungsentwurf kom­
mentiert sowie mit armenischen Verfassungsrichtern,
und Rechtsanwälten die juristische Modernisierung des Landes und den
Verfassungsentwurf diskutiert.31 Die Unterstützung der Transformations­
staaten ist sinnvoll, gleichwohl vom Interesse der betref­
fenden Staaten abhängig.
Darüber hinaus werden von regelmäßig Seminare
durchgeführt. Diese Seminare haben eine gewisse Schulungsfunktion, in­
dem die einschlägigen OSZE-Dokumente thematisiert und H2111d1UI1~S,an­

leitUIlgen für die konkrete Umsetzung der Beschlüsse gegeben werden.
Der Themenkreis erstreckt sich von Frühwarnung und präventiver
matie bis hin zu Demokratie auf lokaler Ebene und Justizorgane. Ein Bei­
spiel dieser ganz praktischen Unterstützung beim Aufbau U""jLIUI.V.a.'lt..AII..a.IL.a.I..J' ......a..a.~..... .a.

Strukturen ist Ausstattung von Staats2l11wälten aus Ost­
europa mit einer russischsprachigen Ausgabe des "Basic Human
Document for the Judiciary".

Der Hohe Kommissar für nationale Minderheiten

Auf dem Vierten Folgetreffen in Helsinki 1992 wurde die Einrichtung ei­
nes Hohen Kommissars für nationale beschlos­
sen.32 Das Amt des HKNM - seit Dezember 1992 mit dem Niederländer
Max van der Stoel besetzt- ·ist zwar eng mit der Menschlichen Dimension
verbunden, hat sich jedoch zu einem eigenständigen und separaten Instru-

29 Vgl. Annual Report 1994 of the Conference on Security and Co~operation in Europe,
Wien, 1994, S. 16f (im folgenden zitiert als "Annual Report 1994").

30 Vgl. Budapester Dokument, a.a.O. (Anm. 3), S. 1109.
31 Vgl.Annual Report 1994, a.a.O. (Anm. 29), S. 17.
32 Vgl. Budapester Dokument, a.a.O. (Anm. 3), S. 779.
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beit beider Organisationen gibt es zunehmende Überlappungen. Die not­
wendig gewordenen Koordinierungsmaßnahmen zwischen den verschie­
denen Menschenrechtsorganisationen, z.B. Energie und Kosten verzeh­
rende Konferenzen oder Doppelarbeit bei der Wahlbeobachtung, sind Pa­
radebeispiele für aufwendigen institutionellen Aktionismus. In dem Maße
wie die OSZE Strukturen wie das BDIMR ausbaut, wird der Trend zur
Institutionenverdoppelung fortgesetzt.37 Ein stärkeres Engagement der
OSZE-Staaten in dieser Richtung gäbe außerdem den Debatten um ein
künftiges europäisches Sicherheitssystem eine politische, anstelle einer
militärischen Dynamik. Einigen Teilnehmerstaaten feWt zu solchen Prio­
ritätensetzungen und entsprechenden interinstitutionellen Verbindungen
aber das Interesse und demzufolge der politische Wille.
Erfolgreicher, weil viel unkomplizierter, gestaltet sich hingegen die Zu­
sammenarbeit von OSZE und NGOs. Frei von Rücksichtnahmen auf na­
tionale Interessen können sich NGOs ganz ihren jeweiligen Zielsetzungen
widmen und bereichern die Arbeit internationaler Organisationen durch
kritische Beiträge.38 Menschenrechtsaktivisten -aktivistinnen und Ba­
sisgruppen haben in der jüngsten Vergangenheit außerdem neue Rollen
übernommen, beispielsweise bei der Überwachung von Wahlen, als aktive
Verhandlungspartner in Konflikten, als Ombudsleute und bei der Grün­
dung von Institutionen zur Förderung von Rechenschaftspflicht und Ver­
söhnung. Teilweise haben sie, wie in der UNO und beim Europarat, be­
ratenden Status. Die OSZE strebt eine Förderung des Dialogs und der
Einbindung von NGOs, die Nutzung ihres Fachwissens und eine Stärkung
der Bürgergesellschaft im OSZE-Raum an. Sie arbeitet kontinuierlich an
der Weiterentwicklung dieser Ziele und .unterstützt gerade in den Re­
formstaaten die Schaffung von unabhängigen Menschenrechtsorganisatio­
nen fmanziell.

teIn zu lassen. Vgl. Empfehlungen der Parlamentarischen Versammlung Doc.Rec.
1184 (1992) vom 6. Mai 1992, Doc.Rec. 993 (1993) vom 3. Februar 1993.

37 Das BDIMR entwickelt sich zum OSZE-Knotenpunkt für die interinstitutionelle
Koordinierung im Bereich der Menschlichen Dimension. Es. unterhält Beziehungen
zum Europarat, zu den Vereinten Nationen, insbesondere dem Menschenrechtszen­
trum in Genf, dem UN-Hochkommissariat für Flüchtlingsfragen, dem UN-Men­
schenrechtsribunal und zur UNESCO.

38 Vgl. z.B. amnesty international, The Conference on Security and Cooperation in Eu­
rope (CSCE): The Budapest Review Conference & protection of human rights, AI
Index IOR52/03/94, Distr. SC/CO/PO, Lendon, September 1994.
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Gerade angesichts von Kriegen und Gewalt wäre es aber zu einfach, Dis­
kussionen über Möglichkeiten institutionalisierten Menschenrechts­
schutzes mit dem Verweis auf angeblich unüberwindliche nationale Inter­
essen achselzuckend zu beenden. Allzu leicht werden dann Fortschritte
und Chancen verkannt, die durch das Bekenntnis zu einer Wertegemein­
schaft erreicht wurden und seither Maßstab bei der Kritik an Menschen­
rechtsverletzungen zulassenden Einzelstaaten sind. Zweifellos stellt es
eine Weiterentwicklung dar, wenn seit 199053 Staaten gemeinsame Werte
prinzipiell anerkennen und sich nun Debatten über deren Operationalisie­
rung und Implementierung zuwenden können. Eine solche zwischenstaat­
liche Interaktion bewegt sich auf einem höheren Niveau als zur Zeit anta­
gonistischer Menschenrechtsverständnisse. Durch die kontinuierliche Ar­
beit an der Menschlichen Dimension der OSZE wurde also ein fortge­
schrittenes Stadium erreicht, in dem es nicht mehr um das "Ob", sondern
um das "Wie" geht.
Trotz des Fortschritts bleiben Probleme bestehen. Die Mechanismen der
Menschlichen Dimension haben enge Grenzen. Werden sie überschritten,
droht eine Diskreditierung des gesamten Instrumentariums, ja der OSZE
insgesamt. Die Gefahr einer Überdehnung der Instrumente der Menschli­
chen Dimension für Zwecke der Konfliktverhütung ist real. Schon werden
die auf den Bereich der Menschlichen Dimension begrenzten Mecha­
nismen kritisiert, nur beschränkt präventive Wirkung zu entfalten. Mul­
tilaterale, gewaltfreie Einmischung in innere Angelegenheiten zugunsten
von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ist zwar ein
Instrument der Konfliktverhütung. Ihre Akzeptanz hängt aber gerade vom
begrenzten Charakter ihrer Interventionsformen ab. In dem Maße, wie sie
einen Automatismus hin zu humanitärer Intervention und der Einleitung
von Langzeitmissionen entwickeln, werden rasch die Grenzen der Einmi­
schung im OSZE-Raum tangiert. Gerade die neuen Nationalstaaten, de­
ren staatliche Souveränität noch nicht gefestigt genug ist, um schon wieder
überwunden zu werden, könnten mit wachsender Skepsis selbst gegenüber
originären Menschenrechtskontrollinstrumenten reagieren.
Ein weiteres Problem ist trotz Fortschritten nicht beseitigt, ja droht im
verbreiteten Aktionismus zunehmend übergangen zu werden. Krieg und
Gewalt lassen sich nicht durch verbesserten Menschenrechtsschutz besei­
tigen. Ganz offensichtlich sind das Bekenntnis zu einer Wertegemein­
schaft und der institutionalisierte Menschenrechtsschutz allein keine hin­
reichenden Barrieren für substaatliche Akteure (z.B. die bosnischen Ser­
ben) und neue staatliche Akteure in Transformationsräumen (z.B. die
Russische Föderation), massive Menschenrechtsverletzungen zu begehen
oder zuzulassen. Kurzsichtige Vorwürfe, die Menschliche Dimension der
OSZE leide unter Glaubwürdigkeitsverlusten, gehen aber an den eigentli-
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gung über Grundlagen einer neuen Weltethik notwendig. Die Erklärung
der UN-Menschenrechtskonferenz 1993 empfiehlt dem Westen zwar kei­
nen absoluten Kulturrelativismus, aber eine bescheidene Selbstbeschrän­
kung aus Einsicht in die eigenen Grenzen.41 So wichtig solche Lehren aus
interkulturellen Dialogen sind, droht jedoch auch auf der Ebene des glo­
balen Menschenrechtsdialoges, ebenso wie auf OSZE-Ebene ein einseiti­
ges Menschenrechtsverständnis. Toleranz in interkulturellen Begegnungen
entbindet nicht von notwendigen wlJtschaftspolitischen Konsequenzen aus
der Einsicht in die Verknüpfung zwischen dem Lebensstandard westlicher
Industrienationen, ihrem Menschenrechtsverständnis und Vorstellungen
von universellen Menschenrechten.

22-49.
41 Vgl. Bassam Tibi, Kulturübergreifende Ethik sichert Frieden, in: Das Parlament vom

16. Dezember 1994.
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